
Vergütung der Leistungen der häuslichen Pflege
nach § 36 und § 37 Abs. 3 SGB XI im Saarland ab 01.01.2009

lfd. Punktzahl 

Nr. je Einsatz

1. 360
beinhaltet insbesondere:  
1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes  
2. An-/Auskleiden  
3. Teilwaschen (z.B. Gesicht, Hände, Intimbereich, Haarwäsche/oder Rasur, ggf. 

Hautpflege)
4. Mundpflege und Zahnpflege
5. Kämmen einschließlich Herrichten der Tagesfrisur
6. Betten machen/richten

Der Leistungskomplex kann bei einem Einsatz nicht in Verbindung mit den 
Leistungskomplexen 2 und 10 abgerechnet werden; er kann pro Einsatz grundsätzlich 
einmal abgerechnet werden.

1. Die Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes umfasst auch die Maßnahmen zum 
körper- und situationsgerechten Liegen und Sitzen. Hierbei steht hauptsächlich die 
Bequemlichkeit bzw. Entlastung und Linderung von Beschwerden des Pflegebedürftigen im 
Vordergrund, z.B. das Unterlegen von Kissen zum Weichliegen oder zum Hochliegen unter 
die Beine, Arme oder Füße, um Versteifungen vorzubeugen sowie beim Sitzen die 
Unterstützung durch Kissen oder Nackenrollen.

2. Das An- und Auskleiden umfasst auch die Auswahl der Kleidung, ggf. An- und Ausziehen 
sowie An- und Ablegen von Körperersatzstücken.

3. Das Teilwaschen umfasst in der Regel das Waschen von Teilbereichen des Körpers wie         
z. B. Gesicht, Oberkörper oder Genitalbereich/Gesäß sowie gegebenenfalls den Transfer zur 
Waschgelegenheit.

Die Hautpflege bezieht sich im wesentlichen auf das Gesicht, die Hände und den 
Intimbereich. Die Fingernägel werden beim Teilwaschen gereinigt, ggf. geschnitten oder 
gefeilt. Alle weiteren Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Nagelpflege sind dem Bereich 
der Pediküre zuzuordnen. Ggf. ist der Kontakt zur Fußpflege herzustellen.

4. Die Mund- und Zahnpflege umfasst die Lippenpflege, Zahnprothesenversorgung und 
Mundhygiene.

5. Das Kämmen einschließlich des Herrichtens der Tagesfrisur ist entsprechend dem 
individuellen Bedarf des Pflegebedürftigen durchzuführen (z.B. Flechtfrisur). Das Einlegen, 
Dauerwelle, das Schneiden oder Färben der Haare sind nicht Bestandteil dieser Verrichtung. 
Sie gehören in den Eigenverantwortungsbereich des Pflegebedürftigen. Vom Pflegedienst ist 
allerdings bei Bedarf im Rahmen dieses Leistungskomplexes der Kontakt zum Friseur 
herzustellen.

Die Rasur ist selbstverständlicher Bestandteil der ganzheitlichen Körperpflege und beinhaltet 
die Nass- oder Trockenrasur einschließlich der Gesichtspflege.

Kämmen und Rasieren sind unabhängig vom Geschlecht des Pflegebedürftigen Bestandteil 
der Morgen- oder Abendtoilette, da der pflegerische Aufwand für die Rasur bei Männern 
umfangreicher als bei Frauen ist, dafür bei Frauen aber der pflegerische Aufwand für das 
Herrichten der Tagesfrisur in der Regel höher anzusetzen ist. Von daher gleicht sich im 
Durchschnitt der Aufwand für beide Tätigkeiten innerhalb des Leistungskomplexes aus. 

6. Das Betten machen/richten umfasst das Aufschütteln des Kopfkissens, Glattziehen des 
Lakens und Aufschütteln der Bettdecke.

Kleine Morgen-/Abendtoilette

Leistungskomplexe

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 1
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Neben der aktivierenden Pflege ist die Einleitung von Prophylaxen zur Vorbeugung von 
Sekundärerkrankungen Bestandteil der grundpflegerischen Tätigkeit.

Bei den Prophylaxen werden unterschieden:

- Dekubitusprophylaxe
- Pneumonieprophylaxe
- Thromboseprophylaxe
- Kontrakturprophylaxe
- Soorprophylaxe

Prophylaxen müssen immer im Zusammenhang mehrdimensionaler Pflegeprobleme 
gesehen und gemeinsam erbracht werden.

Die Vorbereitung des unmittelbaren Pflegebereiches (z.B. Bereitstellung der 
Pflegeutensilien) sowie ggf. dessen/deren  anschließende Säuberung von den 
Verunreinigungen  ist Bestandteil dieses Leistungskomplexes.

2. 570
beinhaltet insbesondere:

1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes
2. An-/Auskleiden
3. Waschen/Duschen/Baden mit Haut- und/oder Nagelpflege/Haare waschen
4. Rasieren
5. Mundpflege und Zahnpflege
6. Kämmen einschließlich Herrichten der Tagesfrisur
7. Betten machen/richten

Der Leistungskomplex kann bei einem Einsatz nicht in Verbindung mit den 
Leistungskomplexen 1 und 10 abgerechnet werden.

1. Die Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes umfasst die Maßnahmen zum körper- 
und situationsgerechten Liegen und Sitzen. Hierbei steht hauptsächlich die Bequemlichkeit 
bzw. die Entlastung und Linderung von Beschwerden des Pflegebedürftigen im Vordergrund, 
z.B. das Unterlegen von Kissen zum Weichliegen oder zum Hochliegen unter die Beine, 
Arme  oder Füße, um Versteifungen vorzubeugen sowie beim Sitzen die Unterstützung 
durch Kissen oder Nackenrollen.

2. Das An-/Auskleiden umfasst auch die Auswahl der Kleidung, ggf. An- und Ausziehen sowie 
An- und Ablegen von Körperersatzstücken.

3. Das Ganzkörperwaschen bzw. das Duschen oder Baden beziehen sich auf die vollständige 
Körperpflege, d.h. Gesicht, Oberkörper, Rücken, Genitalbereich/Gesäß und Füße. Auch das 
Waschen und Trocknen der Haare sind bei Bedarf durchzuführen und Bestandteil dieser 
Verrichtung. Der Transfer zur Waschgelegenheit ist Bestandteil des 
Ganzkörperwaschen/Baden/Duschen und  kann nicht gesondert abgerechnet werden.

Die Hautpflege bezieht sich im wesentlichen auf den gesamten Körper. Die Fingernägel 
werden gereinigt, ggf. geschnitten oder gefeilt. Alle weiteren Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Nagelpflege sind dem Bereich der Pediküre zuzuordnen. Ggf. ist der Kontakt zur 
Fußpflege herzustellen.

4. Die Rasur ist selbstverständlicher Bestandteil der ganzheitlichen Körperpflege und beinhaltet 
die Nass- oder Trockenrasur einschließlich der Gesichtspflege.

5. Die Mund- und Zahnpflege umfasst die Lippenpflege, Zahnprothesenversorgung und die 
Mundhygiene.

Große Morgen-/Abendtoilette

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 2
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6. Das Kämmen einschließlich des Herrichtens der Tagesfrisur ist entsprechend dem 
individuellen Bedarf des Pflegebedürftigen durchzuführen (z.B. Flechtfrisur). Das Einlegen, 
Dauerwelle, das Schneiden oder Färben der Haare sind nicht Bestandteil dieser Verrichtung. 
Sie gehören in den Eigenverantwortungsbereich des Pflegebedürftigen. Vom Pflegedienst ist 
allerdings bei Bedarf im Rahmen dieses Leistungskomplexes der Kontakt zum Friseur 
herzustellen.

7. Das Betten machen/richten umfasst das Aufschütteln des Kopfkissens, Glattziehen des 
Lakens und Aufschütteln der Bettdecke.

zu 4. und 6.: Kämmen und Rasieren sind unabhängig vom Geschlecht des 
Pflegebedürftigen Bestandteil der Morgen- oder Abendtoilette, da der pflegerische Aufwand 
für die Rasur bei Männern umfangreicher als bei Frauen ist, dafür bei Frauen aber der 
pflegerische Aufwand für das Herrichten der Tagesfrisur in der Regel höher anzusetzen ist. 
Von daher gleicht sich im Durchschnitt der Aufwand für beide Tätigkeiten innerhalb des 
Leistungskomplexes aus.

Neben der aktivierenden Pflege ist die Einleitung von Prophylaxen zur Vorbeugung von 
Sekundärerkrankungen Bestandteil der grundpflegerischen Tätigkeit. 

Bei den Prophylaxen werden unterschieden:

- Dekubitusprophylaxe
- Pneumonieprophylaxe
- Thromboseprophylaxe
- Kontrakturprophylaxe
- Soorprophylaxe

Prophylaxen müssen immer im Zusammenhang mehrdimensionaler Pflegeprobleme 
gesehen und gemeinsam erbracht werden.

Die Vorbereitung des unmittelbaren Pflegebereiches (z.B. Bereitstellung der 
Pflegeutensilien) sowie ggf. dessen/deren  anschließende Säuberung von den 
Verunreinigungen  ist Bestandteil dieses Leistungskomplexes.

3. 100
beinhaltet insbesondere:

1. Lagern umfasst alle Maßnahmen, die den Pflegebedürftigen das körper- und 
situationsgerechte Liegen und Sitzen ermöglichen, Sekundärerkrankungen 
vorbeugen und die Therapie unterstützen.

2. Betten machen/richten
Ziel dieses Leistungskomplexes ist es, durch eine spezielle Lagerung Sekundärer-
krankungen bei Bettlägerigkeit zu verhindern.
Bei der speziellen Lagerung werden die Flachlagerung, die Oberkörperhochlagerung, die 
Beintieflagerung, die Beinhochlagerung, die Bauchlagerung, die Seitenlage und die 
Schocklagerung unterschieden. Regelmäßig als spezielle Pflege kommen die Oberkörper-
hochlagerung und die Beinhochlagerung, die Bauchlagerung und vor allem die Seiten-
lagerung sowie die therapeutische Lagerung nach Bobath bei Schlaganfallpatienten in 
Betracht. Bei der Seitenlagerung wird die 30 oder 90 Grad Seitenlage unterschieden.

Soweit notwendig umfasst dieser Leistungskomplex auch das Betten machen / richten. 
Hierzu gehört das Aufschütteln des Kopfkissens, Glattziehen des Lakens und Aufschütteln 
der Bettdecke.

Maßnahmen zum körper- und situationsgerechten Liegen oder Sitzen bei nicht schwerst 
bettlägerigen Pflegebedürftigen sind im Sinne der aktivierenden Pflege im Rahmen der 
einzelnen Verrichtungen zu erbringen und damit nicht gesondert vergütungsfähig. 

Lagern

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 3
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4. 200
Alleinige Leistung bedeutet in diesem Zusammenhang auch nicht in Verbindung mit 
einem Einsatz im Rahmen der Häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V!

5. 150

Mobilisation umfasst alle gezielten bewegungsfördernden Maßnahmen, die 
zusätzlich zu den grundpflegerischen oder pflegeaktivierenden Maßnahmen 
erbracht werden. Hierzu zählen z.B. gesonderte Sitz-, Steh- und Gehübungen 
(ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln), bei Bettlägerigen passives, 
assistiertes oder aktives, funktionsgerechtes Bewegen. Art und Umfang der 
Mobilisation sind abhängig vom Ausmaß der Behinderung oder 
Beeinträchtigung des Pflegededürftigen, sie muss jedoch einen zusätzlichen 
zeitlichen Aufwand erfordern.  

Der alleinige Transfer zur Toilette und/oder Waschgelegenheit ohne die o.g. 
Maßnahmen ist nicht als "Mobilisation" gesondert abrechenbar.

6. 200

Alleinige Leistung bedeutet in diesem Zusammenhang auch nicht in Verbindung mit 
einem Einsatz im Rahmen der Häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V!

7. 250
beinhaltet insbesondere:
1. Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung
2. Hilfen beim Essen und Trinken
3. Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme

1. Das mundgerechte Zubereiten der Nahrung umfasst die Unterstützung bei der Aufnahme der 
Nahrung i.S. aller Tätigkeiten, die der unmittelbaren Vorbereitung dienen und die Aufnahme 
der Nahrung ermöglichen. Die alleinige mundgerechte Zubereitung der Nahrung berechtigt 
nicht zur Abrechnung dieses Leistungskomplexes.

2. Die Hilfen beim Essen und Trinken umfassen den Transfer zum Tisch und zurück bzw. 
Aufrichten im Bett, Darreichung der Nahrung sowie ausreichende Flüssigkeitszufuhr, ggf. 
Kenntnisvermittlung über richtige Ernährung.

3. Die Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme umfasst das Händewaschen, 
die Mundhygiene, ggf. das Säubern/Wechseln der Kleidung.

Dieser Leistungskomplex kann nur dann abgerechnet werden, wenn der Pflegebedürftige 
seine Nahrung und Flüssigkeit nicht ohne Hilfe zu sich nehmen kann.

Dieser Leistungskomplex ist nicht gesondert abrechenbar, wenn im Zusammenhang mit der 
Zubereitung der Hauptmahlzeit bzw. einer sonstigen Mahlzeit, z.B. Aufwärmen von Essen 
auf Rädern, ausschließlich das mund-gerechte Zubereiten der Nahrung (z.B. Fleisch klein 
schneiden) erforderlich wird und der Pflegebedürftige ansonsten keine Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme benötigt. 

Mobilisation

Hilfe bei der Nahrungsaufnahme

Lagern als alleinige Leistung

Mobilisation als alleinige Leistung

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 4
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8. 100
beinhaltet insbesondere:

1. Aufbereitung der Sondennahrung
2. Verabreichung der Sondenkost

9. 100
beinhaltet insbesondere:

Hilfen/Unterstützung bei der Blasen- und/oder Darmentleerung einschließlich 
Entsorgung von Ausscheidungen, gegebenenfalls den Transfer zur Toilette

Der Leistungskomplex 9 kann bei einem Einsatz nicht in Verbindung mit 
Leistungskomplex 10 abgerechnet werden.

Der Leistungskomplex 9 ist einmal pro Einsatz abrechenbar. Innerhalb des Einsatzes ist der 
Komplex den Erfordernissen entsprechend häufig zu erbringen.

Dieser Leistungskomplex umfasst die Hilfe bei Ausscheidung, wie Darm- und Blasen-
entleerung, Erbrochenes und Sputum (Schleim, Speichel). Er beinhaltet alle notwendigen 
Hilfeleistungen, die bei einem ganzheitlichen Hilfe- und Unterstützungsbedarf bei der 
Ausscheidung notwendig sind. Die Hilfe bei der Ausscheidung bezieht sich je nach 
Pflegesituation auf:

- die Unterstützung bei Inkontinenz (z.B. Leeren und Entsorgen des
  Sekretbeutels bei Urinal und Dauerkatheter, Windeln, Stomapflege),
- die Unterstützung beim Erbrechen.

Die Beratung bei Ausscheidungsproblemen und Kontinenztraining sind zu berücksichtigen.

Die Vorbereitung des unmittelbaren Pflegebereiches (z.B. Bereitstellung der 
Pflegeutensilien) sowie ggf. dessen/deren  anschließende Säuberung von den 
Verunreinigungen  ist Bestandteil dieses Leistungskomplexes.

10. 200
beinhaltet insbesondere:

1. An-/Auskleiden
2. Hilfen/Unterstützung bei der Blasen- und/oder Darmentleerung, z.B. 

Inkontinenzversorgung, zur Toilette bringen, Entsorgung von Ausschei-dungen

3. Intimhygiene
4. Betten machen/richten

Dieser Leistungskomplex kann bei einem Einsatz nicht in Verbindung mit den 
Leistungskomplexen 1 und 2 sowie 9 abgerechnet werden.

Der Leistungskomplex ist einmal pro Einsatz abrechenbar. Innerhalb des Einsatzes ist der 
Komplex den Erfordernissen entsprechend häufig zu erbringen.

Benötigt der Pflegebedürftige Hilfen bei Ausscheidungen, die nicht im Zusammenhang mit 
der Körperpflege (Leistungskomplex 1 und 2) erbracht werden, wählt er diesen 
Leistungskomplex.

1. Das An- und Auskleiden umfasst auch die Auswahl der Kleidung, ggf. An- und Ausziehen 
sowie An- und Ablegen von Körperersatzstücken. 

Darm- und Blasenentleerung

Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG)

Darm- und Blasenentleerung 

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 5
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2. Dieser Leistungskomplex umfasst die Hilfe bei Ausscheidungen, wie Darm- und Blasenent-
leerung, Erbrochenes, Sputum (Schleim, Speichel) sowie Kontinenztraining oder Obsti-
pationsprophylaxe, z.B. beim Erbrechen. Er beinhaltet alle notwendigen Hilfeleistungen, die 
bei einem ganzheitlichen Hilfe- und Unterstützungsbedarf bei der Ausscheidung notwendig 
sind. Die Hilfe bei der Ausscheidung bezieht sich je nach Pflegesituation auf:

- Unterstützung bei der physiologischen Blasen- und Darmentleerung,  
- die Unterstützung bei Inkontinzenz (z.B. Leeren und Entsorgen des
  Sekretbeutels bei Urinal und Dauerkatheter, Windeln, Stomapflege), 
  sowie
- die Unterstützung beim Erbrechen.

Das Betten machen/richten umfasst das Aufschütteln des Kopfkissens, Glattziehen des 
Lakens und Aufschütteln der Bettdecke.

Die Beratung bei Ausscheidungsproblemen und Kontinenztraining sind zu berücksichtigen. 
Eine Teilwaschung im Intimbereich einschließlich der dafür notwendigen Prophylaxen und 
die Hautpflege sind Bestandteil dieses Leistungskomplexes.

Die Vorbereitung des unmittelbaren Pflegebereiches (z.B. Bereitstellung der 
Pflegeutensilien) sowie ggf. dessen/deren  anschließende Säuberung von den 
Verunreinigungen ist Bestandteil dieses Leistungskomplexes.

11. 70
beinhaltet insbesondere:

1. An-/Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen 
der Wohnung

2. Treppensteigen
Er ist z.B. abrechenbar mit dem Besuch einer Tagespflegeeinrichtung.

Das An-/Auskleiden umfasst auch die Auswahl der Kleidung, ggf. An- und Ablegen von 
Körperersatzstücken sowie An- und Ausziehtraining.

12. Begleitung bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung 600
beinhaltet insbesondere:

Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich 
und ein Hausbesuch nicht möglich ist (keine Spaziergänge, kulturelle 
Veranstaltungen)

Die ständige Anwesenheit der Begleitperson ist zu gewährleisten. Dies gilt auch für evtl. 
Wartezeiten in Arztpraxen oder Behörden. Reine Fahrdienste können nicht abgerechnet 
werden.

13. Hauswirtschaftliche Verrichtungen 540 pro Stunde

beinhaltet insbesondere: als Basiswert 
gelten 30 
Minuten 
danach

1. Beschaffen des verwendungsfähigen Heizmaterials
2. Heizen je 

angefangene 
15 Minuten

3. Entsorgung der Heizrückstände 135 Punkte

Hilfestellung zum Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung

Beheizen der Wohnung

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 6
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maximale 
Stundenzahl pro 

Monat:
beinhaltet insbesondere:

Pflegstufe I:
1. Reinigen des allgemein üblichen Lebensbereiches (Bad, Toilette, Küche, 

Schlafraum)
             13,25 € 

2. Trennung und Entsorgung des Abfalls
3. Staubsaugen, Naßreinigung und Staubwischen Pflegestufe II:

             22,50 € 
Er kann nicht abgerechnet werden, wenn Reinigung im Zusammenhang mit der Vor- und 
Nachbereitung des Pflegebereichs im Rahmen der Grundpflege bzw. des Arbeitsbereiches 
im Rahmen der sonstigen hauswirtschaftlichen Versorgung anfällt.

Pflegestufe III:

             22,50 € 

beinhaltet insbesondere:

1. Wechseln der Wäsche
2. Pflege der Wäsche und Kleidung (z.B. auch Bügeln, Ausbessern)
3. Einräumen der Wäsche

beinhaltet insbesondere:

1. Erstellen eines Einkaufs- und Speiseplanes
2. das Einkaufen von

- Lebensmitteln
- sonstigen notwendigen Bedarfsgegenständen der Hygiene und 
  hauswirtschaftlichen Versorgung z.B. Gesichtscreme u. Putzmittel

3. Besorgungen z.B. bei Post, Arzt, Apotheke
4. Unterbringung der gekauften Gegenstände in der Wohnung/Vorratsschrank

beinhaltet insbesondere:

1. Kochen einer Mahlzeit (umfasst auch das mundgerechte Zubereiten der 
Nahrung)

2. Spülen
3. Reinigen des Arbeitsbereiches

Hierzu gehört sowohl das Kochen von warmen Mahlzeiten als auch  das Aufwärmen und 
Bereitstellen von Fertigprodukten bzw. Essen auf Rädern sowie das Zubereiten von Broten 
oder kleineren Zwischenmahlzeiten

In begründeten 
Ausnahmefällen 

ist auf Antrag des 
Versicherten eine 
Überschreitung 
der maximalen 
Stundenzahl 

möglich!

Pflegebedürftigen 

Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung

Einkauf

Zubereitung einer Mahlzeit in der Häuslichkeit des 

Reinigung der Wohnung

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 7
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14. Pflegestufe 
I+II:           

beinhaltet insbesondere:                     21,00 € 

1. Beratung Pflegestufe III:  
2. Hilfestellung                     31,00 € 
3. Kurzmitteilung

Die Pflegeeinsätze dienen der Entlastung der pflegenden Familienangehörigen oder 
sonstiger Pflegepersonen und der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege. Unter 
Berücksichtigung der individuellen Situation und des häuslichen Umfeldes des Pflegebe-
dürftigen soll ihm selbst und den Angehörigen durch eine professionelle Pflegekraft 
Hilfestellung zur Erleichterung der Pflege gegeben werden. Hierzu gehört u.a. die Anleitung 
zu pflegeerleichternden Techniken im Hinblick auf die in § 14 Abs. 4 SGB XI genannten 
Verrichtungen.

Darüber hinaus soll über zusätzliche Hilfen, die sowohl der Pflegebedürftige als auch die 
Pflegeperson in Anspruch nehmen kann, informiert werden. Die Beratung kann sich dabei 
u.a. auf:
- die Möglichkeit medizinischer Reha-Maßnahmen,
- den Einsatz von Pflegehilfsmitteln,
- eine Anpassung des Wohnraums,
- die Inanspruchnahme von Tages- und/oder Nachtpflege sowie
  Kurzzeitpflege,
- die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Pflegekursen
  (Angehörigenberatung, Selbsthilfegruppen),
- den möglichen Wechsel der Pflegestufe
erstrecken.

15. 600
beinhaltet insbesondere:

1. Anamnese
2. Einleitung der Pflegeplanung

Dieser Leistungskomplex umfasst auch die Beratung bei der Auswahl der Leistungskom-
plexe und der sich daraus ergebenden Kosten, die Information über weitere Hilfen, die 
Beratung über Inhalt und Abschluß eines Pflegevertrages.

Der Erstbesuch kann nur abgerechnet werden, wenn der Pflegedienst erstmalig mit der 
Betreuung des Pflegebedürftigen beauftragt wird und ist als Pauschale für alle mit der 
Pflegeplanung zusammenhängenden Leistungen zu betrachten.

Beim Erstbesuch ist der regelmäßige individuelle Versorgungsbedarf des Pflegebedürftigen 
mit dem Pflegedienst schriftlich abzustimmen und zu vereinbaren. Der Pflegedienst ist 
verpflichtet, eine Kostenübersicht über den festgelegten monatlichen Versorgungsumfang zu 
erstellen.

Sofern sich im Verlauf des Pflegeprozesses Änderungen des regelmäßigen individuellen 
Versorgungsbedarfs des Pflegebedürftigen ergeben, ist erneut eine Kostenübersicht zu 
erstellen.

Ergibt sich eine gravierende Änderung des Hilfe- bzw. Pflegebedarfs, z.B. nach einem 
stationären Aufenthalt, kann ein erneuter Besuch abgerechnet werden.

Erstbesuch / Folgebesuch

Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI

Fahrtkosten werden nicht gesondert berechnet, da sie über den Punktwert abgegolten sind. 8


	Tabelle1

